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1. ALLGEMEINE DATEN 

1.1. AUFTRAGGEBER 

Der fertigende Sachverständige wurde vom Bezirksgericht Imst, Abteilung 2, schriftlich 
beauftragt, schriftlich beauftragt. 

1.2. AUFTRAGSGEGENSTAND 

Auftragsgegenstand ist die Erstattung eines schriftlichen Verkehrswertgutachtens sowie einer 
Kurzfassung für die Liegenschaft mit der dazugehörigen Einlagezahl gem. § 141 EO. Das 
Gutachten bildet die Grundlage zur Durchführung der bewilligten Zwangsversteigerung. 

1.3. BEWERTUNGSGEGENSTAND 

Der fertigende Sachverständige wurde beauftragt den Verkehrswert der Liegenschaft EZ 1422 
KG 80011 Wenns, inneliegend das Grundstück 3881, mit der Grundstücksadresse 6473 
Wenns, Bichl 878, gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen, 
sachverständig festzustellen. 
 
Die Wertermittlung erfolgt hinsichtlich der Miteigentumsanteile: 
 

•  1 / 1 B-LNR 1  Chaletdorf-Raich GmbH 

 

an vorgenannter Liegenschaft. 
 
Beim zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein Grundstück samt darauf errichtetem 
Wohnhaus. 
 
Bewertet wird somit der Grund und Boden, die baulichen Anlagen, die Außenanlagen sowie 
das gegebenenfalls vorhandene Zubehör. 
 
Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden in diesem 
Gutachten nicht mitbewertet bzw. berücksichtigt. Für die Bewertung wird von einem von allem 
Unrat, Inventar und sonstigen Fahrnissen, welche in diesem Gutachten nicht angeführt sind, 
geräumten Objekt ausgegangen. Der Verkehrswert bezieht sich sohin auf den geräumten 
Zustand. Etwaige Räumungskosten sind vom ausgewiesenen Verkehrswert in Abzug zu 
bringen. Wie auf den Bildern ersichtlich, wurde beim Ortstermin ein weitestgehend geräumtes 
Objekt vorgefunden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich das vorliegende Gutachten entsprechend dem 
Stichtagsprinzip am IST-Zustand am Wertermittlungsstichtag orientiert. Auftragsgemäß erfolgt 
somit keine Bewertung eines fertigenden Projektes. Einem gegebenenfalls höheren Wert nach 
Abschluss einer Projektentwicklung wären Kosten (z.B. Bau-/Sanierungskosten) und 
Unwägbarkeiten/Risiken einer Projektentwicklung gegenüberzustellen. 

1.4. GRUND DES VERKEHRSWERTGUTACHTENS 

Es ist der Verkehrswert nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 sowie ÖNROM 1802-
1 zur Einschätzung der Werthaltigkeit der Liegenschaft im Rahmen der bewilligten 
Zwangsversteigerung im Exekutionsverfahren mit der Aktenzahl 8 E 5/24i BG Imst, zu 
ermitteln. 
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Betreibende Partei: Menzi Muck Gruppe AG 
 Industriestrasse 1 
 9444 Diepoldsau 
 Schweiz 
  
 vertreten durch: 
  
 Dr. Karl Schelling, Rechtsanwalt 
 Schulgasse 22 
 6850 Dornbirn 
 
 
Verpflichtete Partei: Chaletdorf-Raich GmbH 
 Matzlewald 866/2 
 6473 Wenns 
 FN 480286d 

1.5. GESETZE / NORMEN / FACHLITERATUR 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992, BGBl. 150/92 

• ÖNORM B1800 

• ÖNORM B1802-1 

• Bienert; Funk: Immobilienbewertung Österreich, 3. Auflage, Wien 2014 

• Bienert; Funk: Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, Wien 2022 

• Heimo Kranewitter: Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, Wien 2017 

• Bienert; Wagner: Bewertung von Spezialimmobilien, 2. Auflage 2018 

• Immobilien-Preisspiegel WKO Immobilien- und Vermögenstreuhänder 2022 

• Seiser: Die Nutzungsdauer von Gebäuden, baulichen Anlagen, gebäudetechnischen 
Anlagen und Bauteilen 

• Periodische Zeitschriften für Liegenschaftsbewertung, Manz Verlag 

• Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs - Sachverständige Hefte (periodisch) 

• Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs - Wissensdatenbank 

• Architekt Baumeister Dipl.-Ing. Roland Popp; Vis. Prof. Ass-Prof. Dr. Gerhard Saria: 
Stand der Technik "Von den Regeln der Technik bis zum Stand der Wissenschaft", 
2024 

1.6. LOKALAUGENSCHEIN 

Der erforderliche Lokalaugenschein der Liegenschaft (Grundstück) mit Aufnahme des 
Befundes fand am 14.04.2025 statt. Ein weiterer Ortstermin war notwendig, da am 
ursprünglichen Termin die Baulichkeiten nicht von innen besichtigt werden konnten. Dieser 
Ortstermin mit Aufnahme des Befundes für das Gebäude fand am 16.04.2025 statt. Dieses 
Datum gilt auch als Bewertungsstichtag. 
 

UMFANG DER BESICHTIGUNG 

 
Anlässlich dieses Lokalaugenscheins konnten die Gegebenheiten an Ort und Stelle frei 
besichtigt werden, womit eine einwandfreie Befundaufnahme möglich war. 
 

• Gebäude von innen und außen 

• gesamte Grundstücksfläche 

• Zuwegung und Umgebungsbebauung 
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Sämtliche dem Gutachten beigefügten Fotos sind aktuell und dem Bewertungsstichtag 
gleichzusetzen. 
 
14.04.2025: 
 

•  Beginn Befundaufnahme: 08:30 Uhr mit Drohnenaufnahmen 

•  Ende Befundaufnahme: 09:10 Uhr 

 
16.04.2025: 
 

•  Beginn Befundaufnahme: 08:15 Uhr 

•  Ende Befundaufnahme: 08:55 Uhr 

1.7. ANWESENDE PERSONEN BEIM ORTSTERMIN 

•  Herr Albert Raich - Geschäftsführer (16.04.2025 - nur zum Aufsperren) 

•  Christian Schlatter - fertigender Sachverständiger 

1.8. GRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN FÜR DIE BEWERTUNG 

Unterlagen und Auskünfte, welche durch den Sachverständigen erhoben wurden - in 
alphabetischer Reihenfolge: 
 

• Auskünfte bei der Gemeinde Wenns per Mail über Außenstände am 16.04.2025 

• Änderung Flächenwidmungsplan vom 12.12.2016 

• Bescheid AZ: 153-9/F 
o Baubewilligung zur Errichtung eines Wohnhauses vom 07.04.1971 

• Bescheid AZ: 851-1/98 
o Bescheid Kanalanschlussgebühr vom 09.09.1998 

• Bescheid AZ: 131-9/878/5/2022 
o Baubewilligung Abbruch Gebäude und Neubau Hoteldorfanlage mit 14 Chalets, 

Haupthaus, Badehaus und diverse Nebenanlagen vom 24.02.2022 

• Bebauungsplan und ergänzender Bebauungsplan B62 Bichl - Raich (Plandatum 
12.12.2016) 

• Bescheid AZ: RoBau-2-224/135/2-2017 
o Änderung Flächenwidmungsplan vom 03.07.2017 

• Div. Bauunterlagen 

• Div. Beschlüsse etc. vom LVWG Landesverwaltungsgericht Tirol 

• E-Mail-Nachricht betreffend Freizeitwohnsitz vom 14.05.2017 

• Energieausweise (Projekt) vom 16.12.2017 

• Schreiben Ingenieurbüro Gstrein+Partner über die Machbarkeit der 
Oberflächenentwässerung und der Abwasserentsorgung vom 27.01.2022 

• Flächenwidmungsplan Gemeinde Imst - des Tiroler Informationssystems (Tiris) 

• Flächenwidmungsbestätigung - Portal Tirol 

• Gefahrenzonenplan - des Tiroler Informationssystems (Tiris) 

• Gefahrenzonenplan - eHORA des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Regionen und Wasserwirtschaft (BML) 

• Geotechnischer Bericht des BM DI Jürgen Ewerz vom 14.12.2017 

• Grundbuchauszug EZ 1422 KG 80011 Wenns vom 19.05.2025 

• Immobilien-Preisspiegel 2023 

• Kaufpreiserhebungen Grundstücke in Wenns 

• Kubaturberechnung Gemeinde Wenns vom August 1998 

• Lageplan - des Tiroler Informationssystems (Tiris) 

• Leitungsauskunft Tinetz / Tigas vom 16.05.2025 
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• Marktanalyse "Reinhard Schrott Tourismusberatung" 

• Mündliche Auskünfte div. Personen 

• Naturkundliche Bearbeitung vom 16.08.2016 

• Orthofoto – des Tiroler Informationssystems (Tiris) 

• Ortsplanerische Stellungnahme der Fa. Planalp vom 29.05.2017 

• Plan Immissionen - des Tiroler Informationssystem (Tiris) 

• Plan Neigung Grundstück - des Tiroler Informationssystems (Tiris) 

• Rücksprache bei Sachverständigenkollegen und Immobilienmaklern 

• Solarpotenzial pro Jahr - tirolsolar.at 

• Stellungnahme mit Einwendungen "Initiativgruppe Bichl" vom 26.01.2017 

• Sonnenscheindauer pro Monat - tirolsolar.at 

• Verdachtsflächenkataster – des Informationssystems des Umweltbund 

• Vereinbarung über die widmungsgemäße Verwendung der Grundstücke vom 
06.06.2017 

 
Der fertigende Sachverständige weist darauf hin, dass er auf die Richtigkeit der zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Informationen vertraut und dafür keine Haftung übernimmt. 
Mündliche Angaben werden dokumentiert und deren Richtigkeit angenommen. Der 
Sachverständige darf auf das Publizitätsprinzip des öffentlichen Grundbuches vertrauen und 
haftet nicht für unrichtige und unvollständige Angaben im Grundbuch. 
Der aktuelle Stand aus dem Tiroler Informationssystem muss nicht mit den aktuellen 
Gegebenheiten in der Natur übereinstimmen. Alle wertrelevanten Gegebenheiten wurden 
jedoch in der Bewertung berücksichtigt. Sämtliche Erhebungen aus dem Tiroler 
Informationssystem und aus dem Verdachtsflächenkataster erfolgten zwischen dem 
Bewertungsstichtag und der Fertigstellung des Gutachtens. 
 
Die erhobenen Unterlagen werden vom Sachverständigen archiviert und sind diesem 
Gutachten nicht vollständig beigelegt. 

1.9. GENAUIGKEITSANFORDERUNGEN UND HINWEISPFLICHT 

Im Hinblick auf die Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere das Erfordernis auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der 
Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Gemäß ÖNORM 
B1802-1, Pkt. 4.4, weist der unterfertigende Sachverständige darauf hin, dass der ermittelte 
Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei 
gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am 
Markt erzielbar ist. 
 
Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein Grundstück 
inklusive Altbestand, welches üblicherweise von Projektentwicklern erworben wird. Die hierfür 
infrage kommende Käufergruppe ist besonders klein und in verstärktem Maß von den 
wirtschaftlichen Entwicklungen (z.B. hohe Material- Baukosten, hohe Fremdkapitalzinsen etc.) 
betroffen, weshalb die vorgenannten Aspekte im besonderen Maße gelten. Diese Feststellung 
gilt trotz der teilweisen Entspannung in Bezug auf leicht gesunkene Zinsen auch weiterhin. 
 
Die Bewertung ist vor diesem Hintergrund mit erhöhten Unsicherheiten behaftet und die für 
einen Erwerb in Frage kommende Käufergruppe ist aktuell besonders klein. 

1.10. URHEBERRECHT 

Der fertigende Sachverständige hat an diesem Gutachten ein Urheberrecht. Das Gutachten 
wurde nur für den angegebenen Zweck erstellt. Vervielfältigungen und Veröffentlichungen 
bedürfen der Genehmigung des Verfassers. 
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1.11. HAFTUNG 

Die Wertermittlung wurde ausschließlich für den Auftraggeber erstellt. Haftungen des 
fertigenden Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Der fertigende 
Sachverständige weist darauf hin, dass Haftungen ausschließlich bis zu dem in der 
Haftpflichtversicherung angeführten Betrag gedeckt sind. 

1.12. ERKLÄRUNG DES SACHVERSTÄNDIGEN 

Der fertigende Sachverständige erklärt sich fremd zu den Parteien und gibt in Erinnerung an 
seinen abgelegten Sachverständigeneid nachstehendes, nach bestem Wissen und Gewissen 
ausgearbeitetes Gutachten ab. 
Der fertigende Sachverständige haftet nicht für unrichtige bzw. unvollständige Angaben im 
Grundbuch, hier wird auf das Publizitätsprinzip des öffentlichen Grundbuches verwiesen. 
Vom Sachverständigen kann keine Stellungnahme bezüglich der Grundgrenzen bzw. der 
Grenzabstände gegeben werden. Dazu ist ein Sachverständiger aus dem Vermessungswesen 
beizuziehen. 
 
Es wurden keine Baustoff- und Bauteileprüfungen sowie Bodenuntersuchungen 
vorgenommen, weiters keine Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen 
durchgeführt. Die ordnungsgemäße Funktion der beschriebenen Einrichtungen zur Ver- und 
Entsorgung wie Leitungen und dergleichen, wurde der Bewertung vorausgesetzt. Für eine 
diesbezügliche detaillierte Einschätzung muss ein Sachverständiger aus diesem Fachgebiet 
hinzugezogen werden. 
 
Mündliche Angaben vom Auftraggeber bzw. von den Parteien im Hinblick auf Mietverhältnisse 
etc. werden in das Gutachten aufgenommen und deren Richtigkeit unterstellt.  
 
Beurteilt werden können nur Gegebenheiten wie sie sich am Besichtigungstag darstellen. 
Unzulänglichkeiten, welche nur bei einem längeren Bewohnen des Objektes feststellbar sind, 
können ins Gutachten nicht einfließen. 
 
Bei einer Fülle von Objekten sind immer wieder Abweichungen von den genehmigten Plänen, 
von der Parifizierung usw. feststellbar. In den meisten Fällen sind solche Fehler aus der 
Vergangenheit sanierbar, die Kosten hierfür hängen jedoch ganz wesentlich vom 
Verhandlungsgeschick und der Vorgangsweise des jeweiligen Eigentümers ab, sodass die 
Kosten für solche Sanierungsarbeiten nur sehr schwer eingeschätzt werden können. Ein 
Abzug für diese Kosten durch den Sachverständigen ist nur als Richtwert zu betrachten und 
können sich diese ganz wesentlich nach oben oder unten verschieben. 
 
Auf nicht rechtskräftige Unterlagen wie Bebauungspläne etc. wird nicht eingegangen – 
Stichtagprinzip. 
 
Abschläge bei der Bewertung z.B. für verlorenen Bauaufwand, diverse Sanierungsarbeiten 
etc. beziehen sich auf die Gegebenheiten am freien Markt. Solche Abschläge müssen sich 
nicht mit tatsächlichen Sanierungskosten decken. Dies deshalb, weil am Immobilienmarkt 
immer wieder feststellbar ist, dass diverse Aufwendungen zur Sanierung bautechnischer oder 
rechtlicher Umstände etc. von der Käuferschicht ganz unterschiedlich gewertet werden. 
 
Bezüglich eines eventuellen Mietverhältnisses muss festgestellt werden, dass eine rechtliche 
Prüfung der Verträge durch einen Mietenspezialisten bzw. Rechtsanwalt nicht veranlasst 
wurde. Eine rechtliche Prüfung durch den fertigenden Sachverständigen kann mangels 
Kompetenz nicht erfolgen. Da vom fertigenden Sachverständigen immer wieder festgestellt 
wird, dass bestehende Mietverträge (schriftlich oder mündlich) von den Vertragspartnern 
angefochten werden und im Zuge von Mietenprozessen mitunter andere als die ursprünglich 
vereinbarten Mieten bzw. Befristungen im Nachhinein festgesetzt werden, wird dringend 
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empfohlen, allfällige Mietverhältnisse vor dem Hintergrund der geltenden Gesetze 
(Mietrechtsgesetz etc.), von einem Juristen überprüfen zu lassen. 
 
Beim gegenständlichen Gutachten handelt es sich um ein Bewertungsgutachten. Auf 
bestehende bauliche Gebrechen sowie Bauschäden etc. sowie Kosten für die Behebung 
derselben kann hier nicht eingegangen werden. 
 
Im Hinblick auf allfällige behördliche Auflagen, wie z.B. fehlende Genehmigungen, Auflagen 
durch Arbeitsinspektorat, Gewerbebehörde, Brandschutz etc., ist vom jeweiligen 
Interessenten das Einvernehmen mit den entsprechenden Behörden herzustellen. 
 
Da es sich um eine Liegenschaft mit Altbestand handelt, der am Ende seiner 
Restnutzungsdauer angelangt ist und sich die Liegenschaft darüber hinaus typischerweise für 
eine Projektentwicklung eignet, erfolgt die Wertfestsetzung durch den Gutachter unter der 
Berücksichtigung der zum Bewertungsstichtag vorherrschenden bau- und 
raumordnungsrechtlichen Situationen. Weiters hat das Gutachten nur in seiner Gesamtheit 
Gültigkeit. 

1.13. DENKMALSCHUTZ 

Das Objekt befindet sich gem. § 3 DMSG nicht in der Denkmalliste. Somit wird in der Folge 
von einer nicht schützenswürdigen Immobilie ausgegangen, was den Verkehrswert aufgrund 
von Denkmalschutz beeinflussen könnte. 

1.14. FREIZEITWOHNSITZ 

In der Bauakte ist ein Schreiben abgelegt, mit welchem der Amtsleiter der Gemeinde Wenns 
dem seinerzeitigen Eigentümer mitteilt, dass die Begründung eines Freizeitwohnsitzes nicht 
möglich ist. Dabei stützt er sich auf die schriftlichen Ausführungen des Raumplaners. 

1.15. ENERGIEAUSWEIS 

Im Hinblick auf einen allfälligen Verkauf des Objektes wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass vom fertigenden Sachverständigen kein Energieausweis laut OIB-Richtlinie 6 erstellt 
wurde. Sollte die Liegenschaft verkauft werden, wird darauf hingewiesen, dass ein höchstens 
10 Jahre alter Energieausweis im Sinne des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes vorzulegen 
ist. Im Falle einer pflichtwidrigen Unterlassung der Vorlage eines Energieausweises normiert 
das Gesetz, dass eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende 
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart gilt. 

 
Energieausweis gemäß Energieausweis-Vorlage-Gesetz:  nicht vorhanden 
Spezifischer Heizwärmebedarf (HWB Ref,SK):   unbekannt 
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2. BEFUND UND BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

2.1. GRUNDBUCHSTAND VOM 19.05.2025 

KATASTRALGEMEINDE 80011 Wenns                                EINLAGEZAHL 1422 

BEZIRKSGERICHT Imst 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 348/2025 

2.1.1. GUTSBESTAND 

************************************* A1 ************************************** 

GST-NR G BA (NUTZUNG)            FLÄCHE GST-ADRESSE 

3881      GST-Fläche             7671 

          Bauf.(10)              87 

          Landw(10)              7584 Bichl 878 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden) 

2.1.2. DINGLICHE RECHTE 

************************************* A2 ************************************** 

2 a 1436/2018 Gesellschaftsvertrag 2017-05-10 Zuschreibung Gst 3880 3881 

          aus EZ 205 

3 a 1439/2018 Kaufvertrag 2018-05-16 Zuschreibung Gst 3879/2 aus EZ 917 

6 a gelöscht 

2.1.3. EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 

************************************* B *************************************** 

1 ANTEIL: 1/1 

Chaletdorf-Raich GmbH (FN 480286d) 

ADR: Matzlewald 866/2, Wenns 6473 

a 1326/2018 Kaufvertrag 2017-12-04 Eigentumsrecht 

2.1.4. DINGLICHE LASTEN UND PFRANDRECHTE 

************************************* C *************************************** 

2 a 1665/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 330.561,11 samt Zinsen 

          5 % pro J aus EUR 32.039,70 seit 2023-10-01 

          5 % pro J aus EUR 50.000,-- seit 2023-01-02 

          5 % pro J aus EUR 50.000,-- seit 2023-07-02 

          5 % pro J aus EUR 50.000,-- seit 2023-07-02 

          5 % pro J aus EUR 100.000,-- seit 2023-09-02 

          5 % pro J aus EUR 25.959,55 seit 2023-10-17 

          samt Kosten EUR 2.580,94 für Menzi Muck Gruppe AG 

          (Handelsregister St. Gallen CHE-108.410.069) (8 E 5/24 i) 

3 a 348/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr. EUR 98.500,00 samt Zinsen in 

          Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

          2022-01-29 aus EUR 87.660,00 und samt Zinsen in der Höhe vo 

          9,2 Prozentpunkten über dem Basisizinssatz seit 2023-05-31 

          aus EUR 10.800,00, Kosten von EUR 4.596,58 samt 4 % Zinsen 

          p.a. seit 2025-01-20, Antragskosten von EUR 1.680,72 für 

          Tiroler Holzhaus GmbH (FN 217401h) 

          (8 E 3/25x) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

                  Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

                                 Seite 1 von 2 

Grundbuch                                                     19.05.2025 15:26:17 
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Das Grundstück Gp. 3881 befindet sich nicht im Grenzkataster, was gleichsam bedeutet, dass 
die Grenzverläufe und Grundflächen als nicht rechtsverbindlich zu betrachten sind! 

2.1.5. RECHTE DER LIEGENSCHAFT GEM. GRUNDBUCH 

Laut aktuellem Grundbuchauszug wurden für die Liegenschaft EZ 1422 folgende Rechte (A2-
Blatt) eingeräumt: 
 

• A2-LNR  - 2 a 1436/2018: 
o Gesellschaftsvertrag 2017-05-10 Zuschreibung Grundstück 3880 3881 aus EZ 

205 
 
Mit Gesellschaftsvertrag vom 10.05.2017 hat Herr Albert Raich eine Sacheinlage in Form der 
Grundstücke mit den Nummer 3880 und 3881 in EZ 205 KG 80011 Wenns in die Gesellschaft 
eingebracht. Diese Sacheinlage wurde einvernehmlich mit € 600.000,00 als Stammkapital 
bewertet. Diese Eintragung hat keinen Einfluss auf die Bewertung. 
 

• A2-LNR - 3 a 1439/2018: 
o Kaufvertrag 2018-05-16 Zuschreibung Gst 3879/2 aus EZ 917 

 
Hier wurde ein Grundstück mit Freilandwidmung mit darauf errichtetem Wohnhaus gekauft. 
Dieses Grundstück ist zwischenzeitlich mit dem Grundstück Nr. 3881 vereint. Diese 
Eintragung hat keinen Einfluss auf die Bewertung. 

2.1.6. LASTEN DER LIEGENSCHAFT GEM. GRUNDBUCH 

Laut aktuellem Grundbuchauszug wurden auf der Liegenschaft EZ 1422 folgende Belastungen 
(C-Lastenblatt) eingeräumt: 
 

• C-LNR - 2 a 1665/2024: 
o Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von Vollstreckung 

EUR 330.561,11 samt Zinsen 
 

• C-LNR - 3 a 348/2025: 
o Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur Hereinbringung von Vollstreckung 

EUR 98.500,00 samt Zinsen 
 
Die hypothekarischen Belastungen sind dem Grundbuchauszug zu entnehmen und werden in 
diesem Wertgutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass diese beim 
Verkauf gelöscht, oder durch Reduzierung des Kaufpreises ausgeglichen bzw. bei 
Beleihungen/Belehnungen berücksichtigt werden. Die Bewertung erfolgt daher geldlastenfrei. 

2.1.7. AUSSERBÜCHERLICHE LASTEN UND BESCHRÄNKUNGEN 

Dem fertigenden Sachverständigen wurden am Besichtigungstermin keine weiteren Lasten 
und Beschränkungen angegeben. Weitere Erhebungen waren nicht Gegenstand der 
Beauftragung und wurden vom Sachverständigen nicht durchgeführt. 
 
Dem Bauakt konnten mehrere Einwendungen einzelner Nachbarn entnommen werden. Auch 
wurde die Initiativgruppe Bichl gegründet und Anwälte beauftragt. Es wird in diesem 
Wertgutachten davon ausgegangen, dass grundsätzlich eine entsprechend den 
Einreichunterlagen Nachverwertung der Liegenschaft möglich ist. Dies bedeutet den Abriss 
des Bestandsobjektes und Bebauung des Grundstückes mit den laut Baubescheid vom 
24.02.2022 genehmigten Objekten. 
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Einwendungen und eventuell dadurch bedingte (weitere) Verzögerungen, stellen ein übliches 
Bauherrenrisiko dar, welches als allgemeines Projektentwicklungsrisiko zu verstehen ist. 
Aufgrund der vermutlich weiterhin anhaltenden Einwendungen wird dieser Umstand im 
Rahmen der vorliegenden Wertermittlung im Sinne der gutachterlichen gebotenen 
Vorsichtspflicht durch einen Marktabschlag berücksichtigt. 

2.1.8. OFFENE FORDERUNGEN 

Laut schriftlicher Auskunft der Gemeinde Wenns vom 16.04.2025 bestehen gegenüber der 
Gemeinde offene Forderungen zum 16.04.2025 in Höhe von € 1.207,32. Diese setzen sich 
aus Rückständen der Grundsteuer sowie der Leerstandsabgabe aus dem Jahr 2023 
zusammen. 
 
Selbst wenn es sich im Verhältnis zum ermittelten Verkehrswert um einen geringen Betrag 
handelt, wird diese Forderung im Rahmen der vorliegenden Bewertung entsprechend der 
herrschenden Lehre gesondert und mittels Wertabschlag berücksichtigt. 

2.1.9. LEITUNGSAUSKUNFT 

Laut Leitungsauskunft vom 16.05.2025 der TINETZ verläuft entlang der nördlichen Hausfront 
ein Niederspannungskabel < 1000 V (Erdkabel). Das Haus ist mit einem Dachständer 
(Niederspannung < 1000 V) ausgestattet. Dieser, als auch das Erdkabel, werden von der auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Trafostation gespeist. 
 

 
Quelle: Tinetz 

2.1.10. BAURECHTLICHE AUSWEISUNG 

Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um eine anspruchsvolle 
Projektentwicklungsfläche. Die damit einhergehenden Herausforderungen und Risiken setzen 
ein entsprechendes Wissen und Erfahrungen in diesem Segment von einem allfälligen 
Erwerber der Liegenschaft voraus. Einem Interessenten wird seitens des fertigenden 
Sachverständigen ausdrücklich empfohlen sich vor dem Erwerb im Detail bei den jeweils 
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zuständigen Behörden über die baurechtlichen Rahmenbedingungen bzw. Verfahrensstände 
und Gerichtsentscheidungen zu informieren. Seitens der Gemeinde Wenns ist zwar ein 
Bebauungsplan und ergänzender Bebauungsplan, eine Flächenwidmung und ein konkretes 
Bauvorhaben genehmigt, jedoch gibt es hier div. Einsprüche und handelt es sich um ein 
laufendes Verfahren. Dementsprechend müssen sich Erwerber auf eine entsprechende 
Wartezeit einstellen. Der fertigende Sachverständige übernimmt ausdrücklich keine Haftung 
für einen bestimmten baurechtlichen Zustand der Liegenschaft. Es wird hier nochmals auf das 
Stichtagsprinzip verwiesen und die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen und 
erteilten Auskünfte! 

2.2. BESCHREIBUNG GRUNDSTÜCK 

Auf dem Grundstück mit der Nummer Gp. 3881 im Gesamtausmaße von rd. 7.671 m² und der 
Anschrift 6473 Wenns, Bichl 878, befindet sich ein Wohnhaus. Ansonsten ist das Grundstück 
unbebaut. Das Grundstück grenzt allseits an Fremdgrundstücke. Die im Norden und Osten 
gelegenen Grundstücke sind unbebaut. Bei ihnen handelt es sich um  Freilandgrundstücke. 
Die im Süden gelegenen Grundstücke sind bebaut. Im Bereich der westlichen 
Grundstücksgrenze verläuft eine gemeindeeigene Wegparzelle. Diese Wegparzelle dient 
unter anderem als Zufahrt für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft. 
 

ZUFAHRT 
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BLICK NACH OSTEN 

 

 
 

BLICK NACH SÜDEN 
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BLICK NACH WESTEN 

 

 

2.2.1. LAGE 

Die Liegenschaft EZ 1422 KG 80011 Wenns befindet sich im Ortsteil Bichl, welcher sich in 
südwestlicher Peripherie des Gemeindezentrums von Wenns befindet. 
 
Die Gemeinde Wenns ist die zweite von vier Gemeinden des Pitztals und zählt zum politischen 
Bezirk Imst. Sie besteht aus mehreren Ortsteilen bzw. Weilern. Das Grundstück samt darauf 
errichtetem Gebäude befindet sich außerhalb und ist in einer ruhigen, naturnahen Umgebung 
eingebettet. Wenns gehört neben den Gemeinden des restlichen Pitz- und Kaunertales sowie 
der Gemeinde Fließ zum Naturpark Kaunergrat und darf sich deshalb Naturparkgemeinde 
nennen. Vorwiegend geprägt ist die Gemeinde vom Tourismus, aber auch die restlich 
notwendige Infrastruktur ist gut ausgebaut, was den Bewohnern und Besuchern 
gleichermaßen zugutekommt. Die Wohnkultur in Wenns ist vielfältig, mit einer durchmischten 
Bauweise. 
 
Neben dem nahe gelegenen Skigebiet Hochzeiger, punktet das Pitztal auch vom "Dach Tirols", 
nämlich dem Pitztaler Gletscher. 
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LAGEPLAN 

 

 
Mit Stand vom 01. Jänner 2024 hat die Gemeinde Wenns 2.175 Einwohner. 
 
Quelle: statistik.at 
 

LAGE IM ORT 

 

 
Quelle: tiris 
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LAGE IM BEZIRK 

 

 
Quelle: tiris 
 

LAGE IM BUNDESLAND 

 

 
Quelle: tiris 
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2.2.2. LAGEBEURTEILUNG 

Die Lage der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft kann aufgrund der dargestellten 
Lagesituation wie folgt zusammengefasst werden: 
 

 sehr gut gut mittel- 
mäßig 

unterdurch- 
schnittlich 

schlecht 

Überregionale Anbindung   x   

Erreichbarkeit für Individualverkehr  x    

Erreichbarkeit mit öffentl. Verkehr   x   

Parkmöglichkeiten x     

Infrastruktur  x x   

Nähe zum Ortszentrum   x   

Immissionsbelastung x     

Standortimage  x    

Eignung für derzeitige Nutzung x     

Beurteilung  x    

 
Bezogen auf die auch einem Dritten zu unterstellenden Nutzung der Liegenschaft zur 
Errichtung des geplanten Chaletdorfs, kann die Lage innerhalb der Gemeinde Wenns als gut 
bezeichnet werden. Insbesondere wegen der naturnahen Umgebung und weil auch die 
Infrastruktur innerhalb der Gemeinde Wenns gegeben ist. 

2.2.3. UMGEBUNGSBEBAUUNG 

Die Umgebung ist mit Einfamilienhäusern im ländlichen Stil und einem direkt auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite befindlichem Bauernhof bebaut. 

2.2.4. VERKEHRSVERHÄLTNISSE 

Es bestehen zwei Zufahrtsmöglichkeiten. Die Hauptzufahrt zur Liegenschaft erfolgt 
ausgehend von der L17-Piller Straße. Von dort zweigt beim Ortsteil Langegerte nach Norden 
hin die gemeindeeigene und asphaltierte Wegparzelle ab. Von dieser Abzweigung sind es ca. 
200 Meter bis zur Liegenschaft. Erreichbar ist diese somit über öffentliche und asphaltierte 
Straßen mit Fahrzeugen aller Art, wobei in diesem Zusammenhang festgehalten werden muss, 
dass die Entfernung zum Ortszentrum (Gemeindeamt) über die Hauptzufahrt mit rund 3,0 km 
als weit zu bezeichnen ist. 
 
im Ortszentrum von Wenns (Gemeindeamt) bzw. in naher Umgebung, befinden sich auch die 
infrastrukturellen Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, 
Volksschule, Arzt mit Hausapotheke, Lebensmittelgeschäft, Banken etc. 
 

Arzt mit Hausapotheke  rd. 3,0 km 

Autobahnanschluss A12 Inntalautobahn rd.  11 km 

BH Imst Imst rd.  13 km 

Bushaltestelle  rd. 0,3 km 

Gemeindeamt Wenns  rd. 3,0 km 

Kinderkrippe Wenns  rd. 3,0 km 

Kindergarten Wenns  rd. 3,0 km 

Mittelschule Wenns  rd. 3,6 km 

Lebensmittelgeschäft  rd. 3,0 km 

Nächster Bahnhof Imst-Pitztal rd.  11 km 

Nächster Flughafen Innsbruck (INN) rd.  68 km 

Volksschule Wenns  rd. 3,0 km 
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INFRASTRUKTUR 

  

 
Quelle: tiris 
 

 
Quelle: ImmonetZT 
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2.2.5. SOLARPOTENZIAL DER LIEGENSCHAFT 

Jährlich weist die Liegenschaft ein Solarpotenzial von bis zu max. rd. 700 - rd. 900 kWh pro 
m² auf, was als durchschnittlich zu bezeichnen ist. 
 

SOLARSTRAHLUNG STANDORT 

 

 
Quelle: tiris 

2.2.6. SONNENSCHEINDAUER DER LIEGENSCHAFT 

Nachfolgende Grafik zeigt, dass die Sonnenscheindauer der bewertungsgegenständlichen 
Liegenschaft in den Wintermonaten (November bis März) von rd. 1,0 bis zu rd. 9,0 
Sonnenstunden liegt. In den Frühlings-, Sommer- und Herbstmonaten liegt die 
Besonnungsdauer bei minimal rd. 7,0 bis zu einem Höchstwert von rd. 12,0 Stunden pro Tag. 
 

SONNENSCHEINDAUER STANDORT 

 

 
Quelle: geoland.at - Sonnenscheindauer pro Tag im Monatsmittel (Abfragehöhe 2m) 
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2.2.7. MAßE UND FORM DER GRUNDSTÜCK 

Das Grundstück im Gesamtausmaß von rd. 7.671 m² hat eine gänzlich unregelmäßig 
geschnittene Grundstücksform mit keinem geraden Grenzverlauf. Die durchschnittlichen 
Ausmaße können wie folgt angegeben werden: 
 
Richtung West - Ost ca. 104,60 m 
Richtung Nord - Süd ca. 68,30 m 
 

MAßE UND GRUNDSTÜCKSFORM 

 

 
Quelle: tiris 
 
Das Grundstück liegt auf einer Seehöhe von ca. 1.155 m. 
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2.2.8. NEIGUNG GRUNDSTÜCK 

Prozent ca. 5 - 30 Prozent 
  

NEIGUNG GRUNDSTÜCK 

 

 
Quelle: tiris 
 
Die Grundstücksparzelle weist ein leichtes Süd-Nord-Gefälle auf. 

2.2.9. FLÄCHENWIDMUNG UND BEBAUUNGSMÖGLICHKEIT 

Laut den vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften am Gemeindeamt Wenns ist das 
Grundstück Gp. 3881 zur Gänze als Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a&nbsp; 
Hoteldorfanlage mit mindestens 14 und maximal 20 Gebäuden zur Beherbergung von Gästen 
mit insgesamt 60 Betten und maximal 90 Betten, Haupthaus mit Rezeption, Büro, öffentlich 
zugänglichem Restaurant, Shop und Nebenräumen, Badeteich sowie Wellness- und 
Freizeitinfrastruktur gem. TROG 2016 ausgewiesen. Es wurde der Bebauungsplan und 
ergänzende Bebauungsplan B 62 Bichl - Raich erlassen. 
 
Gemäß Schreiben vom 03.07.2017 vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bau- und 
Raumordnungsrecht, wird dem Beschluss des Gemeinderates vom 01.06.2017, auf Änderung 
des Flächenwidmungsplanes auf vorangeführte Widmung, seitens der Tiroler 
Landesregierung die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. 
 
Der Bauakte konnte ein Schreiben vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Bau- und 
Raumordnungsrecht, vom 03.07.2017 entnommen werden, wonach weder inhaltlich noch in 
formaler Hinsicht Einwände gegen den von der Gemeinde erlassenen Bebauungsplan und 
ergänzenden Bebauungsplan im Bereich der Gste. 3878, 3879/1, 3879/2, 3881, KG Wenns, 
bestehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die gemäß § 68 Absatz 2 TROG 2016 
erforderliche Kundmachung noch nachgeholt werden möge. 
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FLÄCHENWIDMUNG 

 

 
Quelle: tiris 
 

WIDMUNGSBESTÄTIGUNG 

 

 
Quelle: Portal Tirol - eFWP 
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2.2.10. GEFAHRENZONENPLAN 

Der Gefahrenzonenplan wird für alle Gemeinden Österreichs erstellt und ist ein 
flächendeckendes Gutachten über Gefährdungen und Umwelteinflüsse des betreffenden 
Grundstückes. Er dient als Grundlage für die Raumplanung und das Bau- und 
Sicherheitswesen. Auf Basis des Gefahrenzonenplanes werden die Gefahren und Risiken 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in verschiedenen Bereichen dargestellt und dient 
dieser damit auch in diesen Bereichen als Grundlage für die Maßnahmenplanung. Treten 
Änderungen in den Grundlagen oder in deren Bewertung ein, passen die Dienststellen den 
Gefahrenzonenplan den geänderten Verhältnissen an. In den Gefahrenzonenkarten erfolgt 
eine nachvollziehbare Abgrenzung der Gefahrenzonen aufgrund definierter Kriterien 
gegliedert in Bemessungsereignis und häufiges Ereignis. 

a. Die Rote Gefahrenzone 
umfasst jene Flächen, die durch Wildbäche oder Lawinen derart gefährdet sind, dass ihre 
ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke wegen der voraussichtlichen 
Schadenswirkungen des Bemessungsereignisses oder der Häufigkeit der Gefährdung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. Rote Gefahrenzone bedeutet ein 
absolutes Bauverbot für neue Gebäude. Ausnahmen sind nur bei Modernisierungen 
bestehender Gebäude möglich, wenn damit eine Erhöhung der Sicherheit verbunden ist. Dazu 
bedarf es eines Antrags, der über die zuständige Gebietsbauleitung an das 
"Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)" 
gestellt werden kann. 

b. Die Gelbe Gefahrenzone 
umfasst alle übrigen durch Wildbäche oder Lawinen gefährdeten Flächen, deren ständige 
Benützung für Siedlungs- oder Verkehrszwecke infolge dieser Gefährdung beeinträchtigt ist. 
Eine Bebauung in Gelben Gefahrenzonen ist unter Einhaltung von Auflagen, die im Rahmen 
eines Einzelgutachtens der zuständigen Gebietsleitung im Bauverfahren vorgeschrieben 
werden, möglich. 

c. Die Blauen Vorbehaltsflächen 
sind Bereiche, die für die Durchführung von technischen oder forstlich-biologischen 
Maßnahmen sowie für die Aufrechterhaltung der Funktion dieser Maßnahmen benötigt 
werden, oder zur Sicherstellung einer Schutzfunktion, oder eines Verbauungserfolges einer 
besonderen Art der Bewirtschaftung bedürfen. 

d. Die Braunen Hinweisbereiche 
sind jene Bereiche, die vermutlich anderen als von Wildbächen und Lawinen hervorgerufenen 
Naturgefahren, wie Steinschlag oder nicht im Zusammenhang mit Wildbächen oder Lawinen 
stehenden Rutschungen, ausgesetzt sind. 

e. Die Violetten Hinweisbereiche 
sind Bereiche, deren Schutzfunktion von der Erhaltung der Beschaffenheit des Bodens oder 
Geländes abhängt. 
 
Auch für die Gemeinde Imst ist im elektronischen Informationssystem "tiris" des Landes Tirol 
ein Gefahrenzonenplan vorhanden. Gemäß diesem Gefahrenzonenplan liegt das Grundstück 
Gp. 3881 in keiner Gefahrenzone. 
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GEFAHRENZONENPLAN (WLV) 

 

 
Quelle: tiris 
 
Auch bei einer zusätzlichen Abfrage bei eHORA - bereitgestellt vom „Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML)", kam ein negatives 
Ergebnis in Bezug auf mögliche Überflutungen hervor. 

 
GEFAHRENZONENPLAN (BWV) 

 

 
Quelle: eHORA 
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2.2.11. IMMISSIONEN 

Es sind keine Immissionen durch Umgebungslärm bekannt. 
 

STRASSENLÄRM 

 

 
Quelle: tiris 
 

 
Quelle: ImmonetZT 

2.2.12. AUFSCHLIESSUNG, VER- UND ENTSORGUNG 

Trinkwasserversorgung - öffentliches Netz 
Elektrischer Strom - öffentliches Netz 
Abwasserentsorgung - öffentlicher Kanal 

2.2.13. BODENBESCHAFFENHEIT 

Diesbezüglich darf auf den geotechnischen Bericht des BM DI Jürgen Ewerz vom 14.12.2017 
verwiesen werden. 
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2.2.14. BODENKONTAMINIERUNG 

Bezüglich einer allfälligen Kontaminierung können vom unterzeichneten Sachverständigen 
keine Aussagen getroffen werden – es gibt jedoch keine Verdachtsmomente in diese Richtung. 
In der Bewertung wird davon ausgegangen, dass der Boden der betreffenden Grundparzelle 
nicht kontaminiert ist. 
 

KONTAMINIERUNG 

 

 
Quelle: Altlastenportal 

2.2.15. RESÜMEE 

Es handelt sich hier um ein unregelmäßig geschnittenes Baugrundstück, welches mit einem 
Wohnhaus bebaut ist. Die Lage innerhalb der Gemeinde ist gut, jedoch als abseits des 
Gemeindezentrums zu bezeichnen. 

2.3. BESCHREIBUNG DER OBJEKTE BZW. DER BAULICHEN ANLAGEN 

2.3.1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Im Bauakt der Gemeinde Wenns sind mehrere Unterlagen, Schreiben, Stellungsnahmen etc.  
sowie Bescheide mit den dazugehörigen Plänen udgl. abgelegt, darunter auch der Bescheid 
vom 07.04.1971 mit der Zahl: 153-9/f, mit welchem die Errichtung eines Wohnhauses 
baugenehmigt wurde. 
 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft stellt ein in geringem Ausmaß bebautes 
Grundstück mit Altbestand dar, welcher zum Wertermittlungsstichtag unbewohnt und im 
gegenständlichen Zustand auch nicht bewohnbar ist. 
 
Wie vorstehend festgehalten, geht die Historie der Liegenschaft auf Anfang der 1970er Jahre 
zurück. Hier wurde das Wohnhaus baugenehmigt. Eine Benützungsbewilligung liegt nicht ab. 
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Das Gebäude erweckt den Anschein, dass seit Errichtung keine Instandsetzungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Im Jahr 2018 erwarb die verpflichtete Partei das 
Wohnhaus. 
 
Ein weiterer Bescheid vom 24.06.2022 mit der Zahl: 131-9/878/5/2022, betrifft die 
baubehördliche Bewilligung für den Abbruch des Gebäudes und den Neubau einer 
Hoteldorfanlage mit 14 Chalets, Haupthaus, Badehaus und diverser Nebenanlagen auf Gst. 
3881. 

2.3.2. BAURECHTLICHE BEMERKUNGEN 

Am 02.04.2025 nahm der fertigende Sachverständige Einsicht in den Bauakt beim 
Gemeindeamt Wenns. Darin befinden sich, wie bereits vorstehend erwähnt, mehrere 
Unterlagen, Schreiben, Stellungnahmen und Bescheide. Beim Ortstermin am 16.04.2025 
konnte augenscheinlich das Wohnhaus betreffend festgestellte werden, dass es sich um ein 
Gebäude in fortgeschrittenem Alter mit erheblichen Abnutzungen und Bauschäden handelt, 
welches weitestgehend am Ende seiner wirtschaftlichen (und vereinzelt auch technischen) 
Nutzungsdauer angelangt ist. Um es zu veranschaulichen hier eine Feststellung: Es konnte in 
Erfahrung gebracht werden, dass die Freiwillige Feuerwehr Wenns bereits mehrmals in dem 
Gebäude geprobt hat. Ein Abgleich der im Bauakt abgelegten und genehmigten Einreichpläne 
mit den Erkenntnissen des Ortstermins ergab keine signifikanten Abweichungen hinsichtlich 
der Gesamtmasse der baulichen Anlage. 
 
Entsprechend der Tatsache, dass der zum Wertermittlungsstichtag vorgefundene 
Gebäudezustand weitestgehend am Ende seiner wirtschaftlichen und teils auch am Ende 
seiner technischen Nutzungsdauer angelangt ist, somit eine Nachnutzung in Form einer 
Neubebauung nach Abriss als vordringliche Variante potenzieller Interessenten anzunehmen 
ist, setzt der fertigende Sachverständige die formelle und materielle Legalität der vorhanden 
baulichen Anlagen voraus. 

2.3.3. OBJEKTBESCHREIBUNG 

Auf dem Grundstück Gp. 3881 befindet sich ein Altbestand. Das dreigeschossige Gebäude 
unterteilt sich in Unter-, Erd- und Dachgeschoss. Es wurde in Massivbauweise errichtet, mit 
einer Satteldachkonstruktion abgedacht und hart eingedeckt. Die vertikale Erschließung 
erfolgt vom Unter- bis in das Dachgeschoss über ein Treppenhaus. Der Eingang zum Objekt 
befindet sich im westlichen Bereich über dem Geländeniveau. Die Beheizung des Gebäudes 
erfolgt mittels Stromheizung. Im Untergeschoss befindet sich eine Einzelgarage. 
 
Wie bereits vorstehend erwähnt, befand sich das Objekt zum Zeitpunkt des Ortsaugenscheins 
in einem baulich schlechten Zustand (vgl. Ausführungen oben). Generell kann somit 
festgehalten werden, dass das Gebäude am Ende seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer 
angelangt und ein Abbruch anzunehmen ist. Aus diesem Grund unterbleibt in diesem 
Wertgutachten eine Detailbeschreibung der Räumlichkeiten und wird die Beschreibung 
entsprechend zweckdienlich nur sehr knapp ausgeführt. 

2.3.4. TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Architektur ländlicher, einfacher Stil 

Aufgehende Mauern Langlochsteine 

Bauart Massivbauweise 

Böden verschieden 

Dacheindeckung Dachziegel 

Dachform Satteldach, Firstrichtung Süd-Nord 

Dachrinne verzinkt 
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Decken Massiv 

Elektroinstallationen ältere Ausführung 

Fassade Putz 

Fenster Holz 

Fundamente ca. 50 cm breit auf tragfähigem Grund 

Heizung Strom 

Kellermauerwerk Betonsteine 

PV-Anlage nicht vorhanden 

Sanitär Gussrohre 

Treppe Stahlbeton 

2.3.5. TECHNISCHE KENNDATEN 

Nachfolgende Angaben wurden der Kubaturberechnung vom August 1998 entnommen. Diese 
wurde mit den Einreichplänen sowie den Gegebenheiten vor Ort abgeglichen. 
 

VERBAUTE FLÄCHE 

 
Untergeschoss  = 87,11 m² 

Erdgeschoss  = 87,11 m² 

Dachgeschoss  = 87,11 m² 

 
 

UMBAUTER RAUM 

 
Untergeschoss 87,11 x 2,50 m = 217,78 m³ 

Erdgeschoss 87,11 x 2,75 m = 239,55 m³ 

Dachgeschoss 87,11 x 2,95 m 
- (4,28 x 1,05 x 0,95) 
- 1,81 x 3,11 x 1,27) 

 
 

= 

 
 

206,97 m³ 

 
 

KUBATUR GESAMT 

 
Untergeschoss  = 218,00 m³ 

Erdgeschoss  = 240,00 m³ 

Dachgeschoss  = 207,00 m³ 

 
Kubatur gesamt 665,00 m³ 
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2.3.6. GEBÄUDEPLÄNE 

Hierbei handelt es sich um die in der Bauakte abgelegten Einreichpläne. 
 

KELLERGESCHOSS 
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ERDGESCHOSS 
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DACHGESCHOSS 
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SCHNITT 

 

 

2.3.7. ANSICHTEN 

Blick von Osten 
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Blick von Süden 

 
 

 
Blick von Westen 

 
 

 
Blick von Norden 

 
 

 
 
 
 



8 E 5/24i – Exekution Chaletdorf-Raich GmbH  EZ 1422 KG 80011 Wenns 

Gerichtssachverständiger – Christian Schlatter Seite 36 von 55 
 

Draufsicht 

 
 

2.3.8. BESCHREIBUNG ZUBEHÖR 

Im Zuge der Befundaufnahme konnte insgesamt kein nennenswertes bzw. wertmaßgebliches 
Zubehör bzw. Inventar vorgefunden werden. Vor diesem Hintergrund unterbleibt eine 
Bewertung des Zubehörs, da für gebrauchte Möbel oder Küchen (insbesondere Einbauküchen 
im bestehenden Alter) kein merklicher Markt besteht und wenn überhaupt, nur 
vernachlässigbare Preise erzielbar sind. Die angeführten Beträge beziehen sich daher auf die 
Immobilie ohne Zubehör. 

2.3.9. BAU- UND ERHALTUNGSZUSTAND 

Beim Lokalaugenschein wurde vom Sachverständigen festgestellt, dass die üblichen 
Instandhaltungsarbeiten wie Malerarbeiten, Erneuerung diverser Silikonfugen etc. nicht mehr 
ausreichend sind! Vielmehr muss festgehalten werden, dass sich das Bestandsgebäude in 
einem sehr schlechten / maroden Bau- und Erhaltungszustand befindet und dieses daher in 
der jetzigen Form nicht weiter genutzt werden kann. 
 
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass es sich hier um ein wirtschaftlich 
überaltetes Bestandsgebäude handelt und ein Abriss mit anschließender Nachverwertung im 
Sinne einer Neubebauung als Highest-and-Best-Use anzunehmen ist. Sämtliche 
Aufwendungen müssen als unwirtschaftlich und verlorener Aufwand eingestuft werden. Die 
wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer sowie zum Teil die technische Lebensdauer sind 
abgelaufen!  
 
Die diesbezüglichen Abriss- und Freimachungskosten sind im Rahmen der vorliegenden 
Wertermittlung entsprechend zu berücksichtigen. 
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LICHTBILDER 
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8 E 5/24i – Exekution Chaletdorf-Raich GmbH  EZ 1422 KG 80011 Wenns 

Gerichtssachverständiger – Christian Schlatter Seite 39 von 55 
 

 
 

 
 



8 E 5/24i – Exekution Chaletdorf-Raich GmbH  EZ 1422 KG 80011 Wenns 

Gerichtssachverständiger – Christian Schlatter Seite 40 von 55 
 

 

2.3.10. MIETVERHÄLTNIS 

Laut Auskunft bei der Befundaufnahme besteht kein aufrechtes Bestandsverhältnis. 

2.3.11. HAUSVERWALTUNG 

Eine externe Hausverwaltung ist nicht beauftragt. 
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3. BEWERTUNG DER LIEGENSCHAFT 

3.1. VORBEMERKUNG ZU DEN WERTERMITTLUNGSVERFAHREN 

Im Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 und der 2., neu bearbeiteten und erweiterten Auflage 
2005, sind die Grundsätze für die Wertermittlung von Liegenschaften festgelegt. 
Laut § 7 LBG hat in der Regel der Sachverständige das Wertermittlungsverfahren 
auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der Wissenschaft und die im redlichen 
Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des 
gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen 
Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden, so ist aus deren 
Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr 
zu ermitteln. 
 
Laut § 3 sind für die Bewertung Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen 
Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere in Betracht: 
 
§ 4 LBG: Vergleichsverfahren 
§ 5 LBG: Ertragswertverfahren 
§ 6 LBG: Sachwertverfahren 
 
Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache verbunden sind und deren Wert 
beeinflussen, sind in der Bewertung entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Die oben angeführten Wertermittlungsverfahren werden wie folgt kurz beschrieben: 

a. § 4 LBG – Vergleichswertverfahren 
Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 
Verkaufspreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln. Vergleichbare Sachen sind solche, die 
hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden 
Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte 
Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge 
zu berücksichtigen. Zum Vergleich sind Verkaufspreise heranzuziehen, die im redlichen 
Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten 
erzielt wurden. Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche 
Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum 
Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände 
wertmäßig erfasst werden kann. Das Vergleichswertverfahren ist somit zur Bewertung von 
unbebauten Grundstücken vor allem im ländlichen Bereich zielführend. Im städtischen 
Bereich, wo Grundpreise von verschiedenen Flächenwidmungen und Bebauungsrichtlinien 
wie Geschossflächendichte, vorgeschriebene Anzahl der Vollgeschosse und Bauweise, sowie 
der differenzierten Wertigkeiten von Stadtteilen abhängt, ist eine Bewertung nach dem 
Vergleichswertverfahren kaum sinnvoll, da direkt vergleichbare Grundstücke in der Regel 
kaum bestehen. Bedingt anwendbar ist dieses Verfahren eventuell noch bei Reihenhäusern - 
in großen Reihenhausanlagen mit durchwegs gleichen Objekten - und eventuell bei 
Wohnungen in Wohnanlagen mit gleicher Ausstattung, Lage usw. Selbst bei Wohnhäusern 
werden für verschiedene Wohnungen in ein und demselben Objekt unterschiedliche Preise 
erzielt, da für die Preisgestaltung die Lage der Wohnung, die Ausstattung, sowie Größe usw. 
ausschlaggebend sind. 
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b. § 5 LBG – Ertragswertverfahren 
Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach 
dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielbaren Reinertrages zum angemessenen 
Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. Hierbei 
ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich erzielt 
werden, d.h. vom Reinertrag. Bei der Ermittlung des Reinertrages ist überdies auf ein 
Ausfallwagnis Bedacht zu nehmen. Sind die tatsächlich erzielten Beträge in Ermangelung von 
Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen nachhaltig ab, so ist von jenen Erträgen, die 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, 
auszugehen. Es werden sodann fiktive Mieterträgnisse angesetzt, wobei allgemein 
anerkannte statistische Daten (z.B. Immobilienpreisspiegel, Bundesinnung der Immobilien- 
und Vermögenstreuhänder etc.) herangezogen werden. Diese statistischen Daten werden mit 
den persönlichen Erfahrungen sowie der Sachkunde des Sachverständigen verglichen und 
daraus die fiktiven Mieten abgeleitet. Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet 
sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. Der 
Kapitalisierungszinsfuß ist der gewünschten und am Markt erhältlichen Verzinsung von 
Mieterträgnissen anzunähern. Für reine Ertragsobjekte liegt dieser Zinsfuß bei ca. 3 bis 6 %, 
in Ausnahmefällen auch geringfügig darunter oder darüber. Schlägt man nämlich dem 
Kapitalisierungszinsfuß die voraussichtliche Wertsteigerung eines Objektes zu, so ergibt sich 
in etwa eine Verzinsung wie bei guten Wertpapieren. 
Da Objekte in sehr guten innerstädtischen Lagen in der Regel eine höhere Wertsteigerung 
haben, ist hier eine geringere Verzinsung notwendig als bei Objekten in „schlechten Lagen“, 
um die notwendige Gesamtrendite zu erreichen. Der ausgewiesene Zinssatz entspricht somit 
der am Immobilienmarkt üblichen Verzinsung, er wird vom Sachverständigen auf Grund seines 
Fachwissens sowie der ständigen Marktbeobachtung festgesetzt. Das Ertragswertverfahren 
ist bei der Wertermittlung von Geschäftshäusern angebracht, weiters bei Mietwohnhäusern in 
Verbindung mit dem Sachwert sowie eventuell bei langfristig vermieteten 
Eigentumswohnungen. 

c. § 6 LBG – Sachwertverfahren 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des 
Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der 
Sache zu ermitteln. Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung 
von Kaufpreisen vergleichbarer, unbebauter Liegenschaften zu ermitteln. Der Bauwert ist die 
Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom 
Herstellungswert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche 
Wertminderung abzuziehen. 
Zum Bauwert ist anzufügen, dass die jeweils ausgewiesenen Einheitspreise wie Raum- und 
Flächenmeterpreise vom Sachverständigen ständig mit Bauträgern sowie 
Bauunternehmungen verglichen, abgestimmt und dem jeweils aktuellen Stand angepasst 
werden. Diese Preise sind somit Erfahrungswerte im Hinblick auf den Zustand sowie die 
Ausstattung des Objektes. Ebenso verhält es sich beim Abschlag für die technische und 
wirtschaftliche Wertminderung. Das Sachwertverfahren ist vornehmlich anzuwenden für 
Liegenschaften, die dem Eigengebrauch dienen, wie Einfamilienhäuser sowie freie und 
kurzfristig vermietete Eigentumswohnungen. Weiters z.B. für Industrieliegenschaften, 
Werkshallen etc., da derartige Objekte nur ausnahmsweise in Bestand gegeben werden und 
somit meist keinen Ertrag abwerfen. Das Sachwertverfahren wird auch in Verbindung mit dem 
Ertragswertverfahren zur Bewertung von vermieteten Einheiten sowie Mietobjekten 
angewandt. Hier bildet der Sachwert, auch Realwert genannt, die technische Wertkomponente 
bei der Verkehrswertermittlung. Der Ertragswert ist die wirtschaftliche Komponente, hierbei 
sind die Mietwerte, die Rentabilität und die Nutzungsdauer wesentliche Bewertungskriterien. 
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In Ausnahmefällen kommen noch das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (ÖNORM B1802-2) 
sowie das Residualwertverfahren (ÖNROM B1802-3) für eine Verkehrswertermittlung zur 
Ausführung. 
 
Bezüglich der allgemeinen Systematik der einzelnen Verfahren wird hiermit auf das 
Liegenschaftsbewertungsgesetz in der letztgültigen Fassung, die ÖNORM B1802-1, B1802-2 
und B1802-3 sowie auf einschlägige Fachliteratur z.B. Kranewitter, Bienert/Funkt etc. 
verwiesen. 

3.2. VERKEHRSWERT 

Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) der beschriebenen 
Liegenschaft. Wird nur ein Wertermittlungsverfahren angewendet, so ist dieser Wert jeweils 
als Verkehrswert heranzuziehen und zu betrachten. Wird der Verkehrswert aus mehreren 
Wertermittlungsverfahren (Sachwert und Ertragswert) abgeleitet, so ist dieser gemäß § 7 LBG 
auf die Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr abzustimmen. Der Sachverständige hat 
unter Einsatz seines Fachwissens und seiner beruflichen Erfahrung, besonders seiner 
Kenntnis der Marktlage, diesen Verkehrswert dem einen oder anderen ausgewiesenen 
Zwischenwert (Sach- oder Ertragswert) anzunähern. Laut § 7 LBG hat der Sachverständige 
das rein kalkulatorische errechnete Ergebnis vor dem Hintergrund der ihm bekannten 
Marktverhältnisse kritisch zu würdigen und u.U. auch zu korrigieren. Der ausgewiesene 
rechnerische Wert kann somit bei dieser „Nachkontrolle“ nach oben oder unten berichtigt 
werden. Das Verständnis der Liegenschaft nach dem Highest-and-Best-Use gilt als die 
Leitlinie, nach welcher eine Verkehrswertermittlung erfolgen muss. Der Highest-and-Best-Use 
ist die wahrscheinlichste Nutzung der Liegenschaft, wonach folglich auch eine Umnutzung der 
Liegenschaft theoretisch möglich ist.  
 
Je nachdem, nach welchen Gesichtspunkten Liegenschaften von Kaufinteressenten erworben 
werden, ist das Bewertungsverfahren auszuwählen. Bei Liegenschaften, bei welchen der 
Ertragsgedanke im Vordergrund steht, wird auch als wesentliches Verfahren das 
Ertragswertverfahren herangezogen. 
Bei Liegenschaften, welche zur Eigennutzung angeschafft werden, wie z.B. Einfamilienhäuser 
etc., stehen beim Interessentenkreis zumeist die Grundstückspreise und die 
Gebäudezeitwerte im Vordergrund. Derartige Liegenschaften werden im Sachwertverfahren 
bewertet. 
Bei Liegenschaften, welche direkt vergleichbar mit anderen Objekten oder Grundstücken sind, 
wird das Vergleichswertverfahren angewendet. 
Eine Kombination von mehreren Wertermittlungsverfahren ist durchaus gängig. 

3.3. BEBAUUNGSABSCHLAG 

Gemäß des in der Sachverständigenzeitung des Hauptverbandes der allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Heft 3, 2013, erschienen Artikels 
bezüglich "gebundener Bodenwert"; "Gewichtung Sachwert zu Ertragswert", des Fachbeirates 
der LiegenschaftsBewertungsAkademie Graz, wird in diesem empfohlen, keinen 
automatischen Bebauungsabschlag vorzunehmen. Dies wurde beim Bewertungsansatz des 
Bodenpreises pro m² entsprechend berücksichtigt. 
Ist jedoch die höchste und beste Nutzungsform nicht erreicht, können durch entsprechende 
Bebauungsabschläge Anpassungen an den Bodenwert einer unbebauten Liegenschaft 
vorgenommen werden. 

3.4. ALTERSWERTMINDERUNG 

Die Alterswertminderung entspricht dem Wertverlust, den ein Gebäude seit seiner Errichtung 
durch Alterung und Abnutzung der Bauteile und Baustoffe erlitten hat. Auch durch bauliche  
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Verbesserungen kann der Wertverfall nur für eine mehr oder weniger lange Zeit unterbrochen 
werden. 
 
Bei der linearen Alterswertminderung wird der Neubauwert für den Zeitraum der üblichen 
Gesamtnutzungsdauer mit gleich hohen Jahresbeträgen abgeschrieben. Die Verteilung der 
Wertminderung verläuft über die geschätzte Gesamtnutzungsdauer in gleichen Teilen, wobei 
von einem Restwert von null ausgegangen wird. 
 
In der europäischen und internationalen Bewertungspraxis wird ausschließlich die lineare 
Wertminderung angewendet. Aufgrund der steigenden Internationalität der 
Immobilienbewertung ist die Anwendung der linearen Alterswertminderung auch in Österreich 
als vorrangig anzusehen (Literatur: Bienert; Funk; Immobilienbewertung Österreich, 4. 
aktualisierte und erweiterte Auflage 2022, Seite 317 ff). 
 
Aus vorgenannten Gründen und Empfehlung in einschlägiger Fachliteratur, erfolgt die 
Alterswertminderung linear. 

3.5. TECHNISCHE LEBENSDAUER 

Unter der technischen Lebensdauer einer baulichen Anlage wird der Zeitraum bezeichnet, in 
dem dieser physisch zur Verfügung steht und dabei technisch in der Lage ist dem geforderten 
Verwendungszweck, ohne Einschränkung zu entsprechen. Die technische Lebensdauer ist 
somit der Zeitraum zwischen Errichtung und technischem Ausfall. Die Qualität der Baustoffe, 
die Verarbeitung der Bauelemente und die Beanspruchung durch die Nutzung bzw. äußeren 
Gegebenheiten sind dabei von entscheidender Bedeutung. Durch regelmäßige und 
fachgerecht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen wird die Lebensdauer verlängert. Auf 
der anderen Seite können unterlassene, aber notwendige Maßnahmen die Lebensdauer der 
Bauteile erheblich verkürzen. 
 
Abschließend kann festgehalten werden, dass die technische Lebensdauer jedenfalls die 
oberste Grenze der wirtschaftlichen Nutzungsdauer darstellt. 

3.6. WIRTSCHAFTLICHER NUTZUNGSDAUER 

Gemäß Definition des Landesverbandes Steiermark und Kärnten: „Der Nutzungsdauerkatalog 
baulicher Anlagen und Anlagendetails (2020)“, ist unter wirtschaftlicher Nutzungsdauer 
folgendes zu verstehen: 
Unter der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird jene Zeit verstanden, in dem es unter den 
gegebenen Bedingungen ökonomisch sinnvoll ist, die bauliche Anlage bzw. Anlagenteile zu 
nutzen und diese den sich im Laufe der Zeit ändernden Nutzeransprüchen noch genügen. Die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer. 

3.7. GESAMTNUTZUNGSDAUER 

Die Gesamtnutzungsdauer (Lebensdauer) ist die bei ordnungsgemäßer Instandhaltung und 
Bewirtschaftung zu erwartende Zeitspanne von der Errichtung bis zum Ende einer baulichen 
Anlage. Die Gesamtnutzungsdauer ist im Wesentlichen von der Bauart (Gebäudetyp), der 
Bauweise (Konstruktion und verwendete Baustoffe), der Art der Nutzung, der technischen 
Entwicklung und den sich wandelnden Anforderungen abhängig. Der Ansatz der 
Gesamtnutzungsdauer setzt voraus, dass die Herstellung dem Stand der Technik der 
Errichtungszeit entspricht, keine grundlegenden Veränderungen oder Verbesserungen mit 
nachhaltiger Wirkung an der baulichen Anlage oder einem Anlagenteil durchgeführt wurden, 
eine ordnungsgemäße Wartung und Instandhaltung, eine sach- und fachgerechte 
Verwendung und eine übliche Nutzung erfolgt. 
 
Im gegenständlichen Fall ist die Gesamtnutzungsdauer bereits überschritten. 
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3.8. RESTNUTZUNGSDAUER 

Als Restnutzungsdauer sind jene Jahre zu verstehen, in denen das Gebäude / die bauliche 
Anlage nach Einschätzung des Sachverständigen, bei ordnungsgemäßer Instandhaltung bzw. 
Unterhaltung und Bewirtschaftung, voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen oder 
Modernisierungen die Restnutzungsdauer verlängern, unterlassene Instandhaltung oder 
andere Gegebenheiten die Restnutzungsdauer verkürzen können. 
 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass eine Prognose für eine bestimmte Restnutzungsdauer 
jedenfalls spekulativen Charakter aufweist und sich somit relativiert. Schlussfolgernd basieren 
die gewählten Ansätze auf einer gutachterlichen Einschätzung auf Grundlage der ständigen 
Übung in der Bewertungspraxis. 

3.9. VERLORENER BAUAUFWAND 

Jeder Ersteher eines fertigen (neu oder altersgeminderten) Bauwerkes würde - könnte er 
seinen eigenen Wunsch verwirklichen - dieses Bauwerk höchstwahrscheinlich zumindest zum 
Teil anders erstellen. Kaum ein Bauwerk wird dem neuen Bauherrn in bautechnischer oder 
geschmacklicher Hinsicht genau entsprechen. Besonders moderne oder auch luxuriöse 
Bauwerke werden bei einem Kauf meist nicht voll honoriert. 

3.10. LIEGENSCHAFTSZINSSATZ 

Der Liegenschaftszinssatz (Kapitalisierungszinssatz) ist jener Zinssatz, der die Rendite 
ausdrückt, die sich ein Anleger bzw. Investor für das eingesetzte Kapital erwartet. Dieser 
Zinssatz ist vom Sachverständigen in Eigenverantwortung festzulegen. 
 
Die Höhe des Liegenschaftszinssatzes richtet sich nach der Art des Objektes 
(Nutzungskategorie), der Mikrolage des Objektes, der Beschaffenheit der Immobilie und der 
allgemeinen Marktlage. 
 
Wesentlich für die Festlegung des Liegenschaftszinssatzes sind die spezifischen Risiken, 
denen der Ertrag aus der Liegenschaft unterworfen ist. Der Zinssatz steigt mit der Höhe der 
anhaftenden Risiken an. Der herrschenden Lehre folgend fließen neben dem risikolosen 
Zinssatz die Geldwertanpassung (-) und folgende Risiken (+) in den Liegenschaftszinssatz ein: 
 

• Lage (Standortrisiko) 

• Modernisierungs-/Sanierungsrisiko 

• Drittverwendungsrisiko 

• Branchenrisiken 

• Objektrisiko 

3.11. VERFAHRENSANWENDUNG 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und den norminativen 
Grundlagen der Wertermittlungsverordnung folgend ist der Verkehrswert für unbebaute 
Flächen, wie im vorliegenden Fall, mit Hilfe des Vergleichswertverfahren (§ 4 LBG) zu 
ermitteln. Bei Liegenschaften die am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer angelangt 
sind kommt das sogenannte Liquidationsverfahren zum Einsatz. Angesichts des Alters und 
Zustandes des Objektes ist die Anwendung dieses Verfahrens im vorliegenden Fall sinnvoll. 
Das Objekt ist am Ende seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer angelangt. Die wirtschaftlich 
vernünftigste Lösung ist dann der Abriss des Gebäudes und gegebenenfalls der Neubau eines 
zeitgemäßen Bauwerks. Im Einklang mit der herrschenden Lehre wird in derartigen Fällen das  
Liquidationsverfahren angewendet. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass es bereits 
einen Bescheid mit dem Abbruch des Gebäudes und einer Neubebauung gibt. 
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Als weiterer Methode bei Projektentwicklungsliegenschaften kommt das 
Residualwertverfahren in Frage. Dabei handelt es sich um eine Projektkalkulation aus der 
Sichtweise eines Bauträgers / Investors. Beim Residualwertverfahren handelt es sich um eine 
sehr sensible Methode und die daraus resultierenden Ergebnisse sind stark von den 
gewählten Ansätzen abhängig, was zu erheblichen Schwankungen führen kann. Da es im 
vorliegenden Fall bereits seit bekannt werden des Projektes (ca. 2017) Widerstand, vor allem 
seitens der Nachbarn, gibt und es aufgrund dessen bis dato nicht mit der Umsetzung des 
Projektes begonnen werden konnte, erscheint die Anwendung dieser Methode im 
vorliegenden Fall nicht zielführend. Sehr wohl wurde allerdings im Hintergrund eine 
entsprechende Grobberechnung durchgeführt. 
 
Der norminativen Grundlagen der Wertermittlungsverordnung folgend ist der Bodenwert in der 
Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (§ 4 LBG i.V.m. § 6 II LBG). 
 
Betreffend die Liquidationskosten (Abbruch, Entsorgung etc.) kann sich der fertigende 
Sachverständige auf die Kalkulation von heimischen Entsorgungsunternehmen berufen. 

3.12. PREISBASIS 

Es handelt sich um eine typische Liegenschaft für eine Projektentwicklung inkl. Altbestand. Bei 
der in Betracht kommenden Käuferschicht handelt es sich in der Regel um Investoren / 
Bauträger / Projektentwickler / Unternehmer, weshalb der Verkehrswert exklusive 
Umsatzsteuer ermittelt wird, zumal es sich ohnehin um eine Bodenwert handelt. 
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4. SACHWERT DER LIEGENSCHAFT 

4.1. ABTLEITUNG WERT VON GRUND UND BODEN 

Der Bodenwert von Grundstücken wird gemäß § 4 Abs. 1 LBG im Vergleich mit tatsächlich 
erzielten Kaufpreisen für Grund und Boden ermittelt (Vergleichswertverfahren). Die 
Vergleichspreise sollten einen Richtwert pro m² Grundfläche bilden, der den durchschnittlichen 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken abbildet, wobei im besten Fall 
gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen sollten. 
 
Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks von den erhobenen Richtwerten in Bezug 
auf wertbeeinflussende Umstände wie z.B. Erschließungszustand, Lage, Art und Maß der 
baulichen Nutzung, Widmung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestaltung etc., werden mit 
Hilfe von Umrechnungskoeffizienten oder pauschalen Zu- oder Abschlägen erfasst. 
 
Im Zuge dieser Gutachtenserstellung hat der fertigende Sachverständige entsprechende 
Erhebungen durchgeführt und macht dabei von § 4 Abs. 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
Gebrauch, wonach bei nicht ausreichender Anzahl von Vergleichsgrundstücken der 
Bodenwert von annähernd vergleichbaren Gebieten herangezogen werden kann. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich dabei um Grundstücke in Jerzens und St. Leonhard im 
Pitztal. 

 
Das Preisniveau lag dabei zwischen rd. € 100,00 und rd. € 480,00 pro m². 
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KAUFPREISE NACH VERTRAGSDATUM AUFSTEIGEND 

 
GST (1) 5231/3 

Vertragsdatum 03.11.2016 

Tagebuchzahl 629/2017 

Fläche 511 m² 

Kaufpreis € 810.806,28 

Kaufpreis pro m² € 295,81 

Widmung Sonderfläche 

Lage Mittelberg 

Entfernung Luftlinie ca. - 

Anmerkung Käufer: Investor 

 
 
GST (2) 5231/3 

Vertragsdatum 15.11.2016 

Tagebuchzahl 722/2017 

Fläche 108 m² 

Kaufpreis € 19.440,00 

Kaufpreis pro m² € 180,00 

Widmung Sonderfläche 

Lage Mittelberg 

Entfernung Luftlinie ca. - 

Anmerkung Käufer: Investor 

 
 
GST (3) 5231/3 

Vertragsdatum 20.12.2016 

Tagebuchzahl 722/2017 

Fläche 1.361 m² 

Kaufpreis € 476.350,00 

Kaufpreis pro m² € 350,00 

Widmung Sonderfläche 

Lage Mittelberg 

Entfernung Luftlinie - 

Anmerkung Käufer: Investor 

 
 
GST (4) 5231/3 

Vertragsdatum 30.10.2017 

Tagebuchzahl 948/2018 

Fläche 943 m² 

Kaufpreis € 328.070,59 

Kaufpreis pro m² € 347,90 

Widmung Sonderfläche 

Lage Mittelberg 

Entfernung Luftlinie - 

Anmerkung Käufer: Investor 

 
 
 
 
 



8 E 5/24i – Exekution Chaletdorf-Raich GmbH  EZ 1422 KG 80011 Wenns 

Gerichtssachverständiger – Christian Schlatter Seite 49 von 55 
 

GST (5) 3878, 3879/1 

Vertragsdatum 04.12.2017 

Tagebuchzahl 1326/2018 

Fläche 1.775 m² 

Kaufpreis 177.500,00 

Kaufpreis pro m² € 100,00 

Widmung Sonderfläche 

Lage bewertungsgegenständliches Grundstück 

Entfernung Luftlinie 0 

Anmerkung Käufer: Investor, Verkäufer: Agrargemeinschaft Wenns 

 
 
GST (6) 5732 

Vertragsdatum 06.03.2018 

Tagebuchzahl 796/2018 

Fläche 704 m² 

Kaufpreis € 253.440,00 

Kaufpreis pro m² € 300,00 

Widmung Tourismusgebiet 

Lage Weißwald 

Entfernung Luftlinie - 

Anmerkung Käufer: Hotelier 

 
 
GST (7) 1159/1 

Vertragsdatum 10.08.2021 

Tagebuchzahl 1932/2021 

Fläche 4.183 m² 

Kaufpreis € 2.422.800,00 

Kaufpreis pro m² € 482,67 

Widmung Sonderfläche 

Lage Jerzens (Liss) 

Entfernung Luftlinie - 

Anmerkung Käufer: Investor 

 
 
GST (8) 5734 

Vertragsdatum 15.12.2021 

Tagebuchzahl 105/2022 

Fläche 122 m² 

Kaufpreis € 24.400,00 

Kaufpreis pro m² € 200,00 

Widmung Tourismusgebiet 

Lage Weißwald 

Entfernung Luftlinie - 

Anmerkung Käufer: Investor 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Nr. Verkäufer Käufer Datum Fläche in m² Preis in € Preis/m² in € 

1 Investor Investor 03.11.2016 2.741 810.806,28 295,81 

2 Gemeinde Investor 15.11.2016 108 19.440,00 180,00 

3 Privat Investor 20.12.2016 1.361 476.350,00 350,00 

4 Gemeinde Investor 30.10.2017 943 328.070,59 347,90 

5 Agrar Investor 04.12.2017 1.775 177.500,00 100,00 

6 Privat Hotelier 06.03.2018 704 253.440,00 300,00 

7 Investor Investor 10.08.2021 4.183 2.422.800,00 482,67 

8 Privat Investor 15.12.2021 122 24.400,00 200,00 

 

 
Dem fertigenden Sachverständigen ist durchaus bewusst, dass einige 
Grundstückstransaktionen vor bereits 8 - 9 Jahren getätigt wurden. Um die Marktentwicklung 
besser abbilden zu können, ist es allerdings auch wichtig diese bei der Preisfindung einfließen 
zu lassen. So wurde z.B. bereits im Jahr 2017 von der verpflichteten Partei ein Grundstück der 
Agrargemeinschaft Wenns um € 100,00 pro m² angekauft. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch 
kein entwickeltes Projekt. Grundstücke mit derselben bzw. ähnlichen Widmung sind sehr 
selten und wenn überhaupt, dann eher in starken Tourismusregionen wie z.B. Serfaus, Fiss, 
See, Kappl etc. zu finden. Auch im Pitztal (Mittelberg) wurde in Liftnähe ein ähnliches Projekt 
wie das eingereichte auf einem entsprechenden Grundstück mit Sonderflächenwidmung 
verwirklicht. In Jerzens wurde bereits ein Grundstück angekauft, ein Projekt eingereicht und 
ursprünglich auch genehmigt, jedoch wurde seitens der Gemeinde der Baubescheid wieder 
aufgehoben. Hier war ein Investorenprojekt in unmittelbarer Liftnähe geplant. Was die 
vorbeschriebenen Projekte zu dem eingereichten Projekt unterscheidet ist, dass sämtliche 
Chalets parifiziert und abverkauft wurden bzw. dies geplant war! Diese Variante ist bei dem 
vorliegenden und eingereichten Projekt ausdrücklich ausgeschlossen und hat sich der 
Betreiber vor der Umwidmung der Grundstücke damit auch einverstanden erklärt - ansonsten 
hätte keine Umwidmung von Freiland in Sonderfläche stattgefunden! Somit wird die 
Käuferschicht für das Grundstück noch mehr eingeschränkt, da ein Investor sämtliche Kosten 
(Grundstücksankauf, Errichtung der Chalets und restlichen Gebäude etc.) alleine zu tragen 
hat. 
 
Bei der Herleitung des anzusetzenden Bodenwertes sind gegebenenfalls vorhandene 
grundbücherlich gesicherte Rechte und Belastungen bzw. außerbücherliche Rechte (z.B. 
Leitungsrecht) sowie die Lage in einer Gefahrenzone einzupreisen. Im gegenständlichen Fall 
ist die offene Forderung der Gemeinde Wenns (vgl. Ausführung oben) in Höhe von rd. € 
1.207,00 zu berücksichtigen. 
 
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der durchgeführten Erhebungen und ständigen 
Marktbeobachtung kommt der fertigende Sachverständige zum Schluss, dass der Bodenwert 
unter Berücksichtigung der Lage, Grundstückskonfiguration, Widmung, Topographie und 
Bebaubarkeit mit € 165,00 / m² zu bewerten ist. Bei der Herleitung des Bodenwertes ist positiv 
zu berücksichtigen, dass eine derartige Widmung sehr selten vorkommt und eine solche aus 
heutiger Sicht aufgrund politischer Einflüsse auch nicht mehr leicht zu bekommen ist. Des 
Weiteren handelt es sich um ein fertig ausgearbeitetes Projekt, welches bereits eingereicht 
und bauverhandelt ist sowie ein Baubescheid ausgestellt wurde. 
 
Zusätzlich zu den vorangeführten Vergleichstransaktionen wurden weitere 
Plausibilisierungsschritte zur  Herleitung des Bodenwertes (grobe Residualwertberechnung) 
vorgenommen. 
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5. LIQUIDATIONSWERT 

Wie bereits eingangs erläutert wird der Verkehrswert der Liegenschaft auf Basis des 
Liquidationsverfahrens bewertet. Demnach ist der Bodenwert abzüglich der 
Freimachungskosten des umbauten Raumes anzusetzen. 
 
Das Liquidationsverfahren wird als Unterfall der Bodenwertermittlung behandelt. Von einer 
Liquidation spricht man in den Fällen, in denen eine bauliche Anlage ihre wirtschaftliche 
Bedeutung verloren hat, die Bausubstanz keine wirtschaftliche Verwendung findet kann und 
der Erhalt der baulichen Anlage auch nicht sinnvoll ist. Die ausgeübte bauliche Nutzung des 
Grundstückes steht dann in einem wirtschaftlichen nicht reparablen Missverhältnis zum 
Bodenwert. Um das belastete Grundstück wieder wirtschaftlich zu nutzen, ist die Freilegung 
erforderlich. Die vorhandene Bausubstanz hat in diesen Fällen nur noch einen geringen bzw. 
keinen Wert mehr, sondern stellt vielmehr eine Belastung des Bodenwerts dar (vgl. 
Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. aktualisierte und erweiterte Auflage 2022, 
Seite 397 ff.). 
 
Im vorliegenden Fall kann davon ausgegangen werden, dass die bauliche Anlage am Ende 
ihrer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer angelangt ist und umfassender Handlungsbedarf 
(i.S.e. Abrisses oder Generalsanierung) besteht. Die bestehende Nutzung entspricht nicht dem 
Highest and Best Use-Prinzip, da die vorhandene Kapazität nicht vollständig ausgeschöpft 
wird (vgl. Ausführungen oben). Dies ist auch daran ersichtlich, dass im Jahr 2022 ein Bescheid 
mit Abbruch und anschließender Neubebauung des Grundstücks ausgestellt wurde. 
 
Der Liquidationswert ergibt sich im Fall der sofortigen Freimachung, wovon aufgrund des 
Leerstandes des Altbestands auszugehen ist, durch den Bodenwert abzüglich der zu 
erwartenden Freimachungskosten: 
 

LW = BW - FKo 
 
LW = Liquidationswert 
BW = Bodenwert 
FKo = Freimachungskosten 
 
Ausgangswerte zur Ermittlung der Freimachungskosten sind der umbaute Raum (BRI) bzw. 
die Brutto-Grundfläche (BGF) sowie Annahmen über die hierauf bezogenen Kosten je Kubik 
bzw. Quadratmeter. Der umbaute Raum wird aus dem Bauakt und dort insbesondere aus der 
Baumassenberechnung, welche seitens der Gemeinde Wenns im Zuge der 
Kanalgebührenordnung ermittelt wurde sowie aus den Erkenntnissen bei der 
Befundaufnahme, abgeleitet (vgl. Ausführung vorstehend). Es ergibt sich eine Gesamtkubatur 
von rd. 665 m³ und dient diese als Orientierung für die Berechnung der Abbruchkosten, welche 
auch den Abriss/Rückbau der baulichen Anlagen im Außenbereich (Balkone, Terrassen, 
Zugänge etc.), die nicht bereits in der Brutto-Grundfläche enthalten sind, mitumfassen.  
 
Die Kosten für eine Freilegung bzw. Freimachung setzen sich zusammen aus: 
 

• Abriss, Demontage und Trennung von unterschiedlichen Materialien, 

• Aufräumarbeiten, 

• gegebenenfalls notwendigen Bodenaustausch bzw. Lieferung, verfüllen und verdichten 
mit Austauschmaterial, 

• Aufwand für Genehmigung, Umlegung von Leitungen, 

• Abfuhr und Entsorgung. 
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Bei gewöhnlichen Bauwerken liegen die Kosten sohin zwischen € 15,00 und € 35,00 (netto)  
pro Kubik umbauten Raum. Die Preise weisen insgesamt eine große Spannbreite auf, da 
beispielsweise die Entsorgung von Sondermüll deutlich höhere Kosten verursacht, während 
gleichzeitig durch das Recycling von Werkstoffen potentielle Kosteneinsparungen erzielt 
werden können. Im vorliegenden Fall wird mit Kosten in Höhe von € 30,00 pro Kubikmeter 
(netto) ausgegangen. 
 
 
GRUNDSTÜCK NR. 3881 
Bauland, Sonderfläche, Grundstück mit Altbestand 

7.671,00 m² Grundfläche à 165,00  
Grundstückswert 1.265.715,00 

Bodenwerte 1.265.715,00 

5.1. LIQUIDATIONSWERT DER LIEGENSCHAFT 

Bodenwert 1.265.715,00 
Zwischensumme 1.265.715,00 
1,67 % Abwertung (1) -21.157,00 

Liquidationswert der Liegenschaft 1.244.558,00 

(1) Abwertung (Abbruch, offene Forderung)  
Offene Forderung Gemeinde ca. -1.207,00 
665,00 m³ à 30,00; Wohnhaus ca. -19.950,00 
Summe (Basis Prozentwerte: 1.265.715,00) -21.157,00 
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6. VERKEHRSWERT 

Der Verkehrswert wird im Sinne des § 3 Abs. 1 LBG aus dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft entsprechenden Wertermittlungsverfahren ermittelt und der Marktlage 
angepasst. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), 
das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz sind mehrere Wertermittlungsverfahren 
anzuwenden, wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache 
bestimmten Umstände erforderlich ist. 
 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden am Wertermittlungsstichtag 
üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an den Vorgaben der Ergebnisse einer 
Vergleichswertberechnung des Bodens, im gegenständlichen Fall abzüglich Abbruchkosten 
der baulichen Anlagen, orientieren. 

6.1. MARKTANPASSUNG ZUR ERMITTLUNG DES VERKEHRSWERTES 

Die errechneten Werte wurden gemäß § 7 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes einer 
kritischen "Nachkontrolle" anhand der freien Marktverhältnisse unterzogen. insbesondere 
muss die derzeitige Lage am Immobilienmarkt berücksichtigt werden. Diese wiederum 
bestimmt die Preisbildung zum Wertermittlungszeitpunkt. 
 
Somit kann Final festgehalten werden, dass seit dem Ende der Niedrigzinsphase (2022) ein 
Rückgang von Grundstückstransaktionen, welche von Bauträgern bzw. Investoren getätigt 
wurden, wahrnehmbar ist. Daneben muss noch des Weiteren festgehalten werden, dass es 
sich beim vorliegenden Objekt ohne Zweifel um ein anspruchsvolles und nicht einfach 
durchzuführendes Vorhaben handelt. Erschwert wird dieser Umstand zusätzlich durch die 
Einsprüche der Nachbarn, womit ein nicht unerhebliches Restrisiko vorhanden ist. 
Nachstehend eine Auflistung von Gründen: 
 

• Keine Möglichkeit das Objekt zu parifizieren und dadurch erheblicher finanzieller 
Aufwand - kein typisches Investorenmodell. 

 

• Investoren/Bauträger stehen nach wie vor vor großen Herausforderungen und 
investieren vorsichtig. 

 

• Erschwerter Zugang zu Krediten. 
 

• Hohes Zinsniveau. 
 

• Keine Möglichkeit für eine Freizeitwohnsitzwidmung. 
 

• Einsprüche der Nachbarn. 
 

• Generelles Restrisiko. 
 
Aufgrund vorgenannter Punkte erachtet der fertigende Sachverständige einen Abschlag in 
Anpassung an die Marktlage 
 

in Höhe von 10,0 % 
 
 als angemessen. 
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6.2. VERKEHRSWERT 

Liquidationswert 1.244.558,00 
10,00 % negativ wertbeeinflussende Umstände 
(2) 

-124.455,80 

Verkehrswert zum 16.04.2025 (gerundet) 1.120.000,00 

(2) negativ wertbeeinflussende Umstände  
10,00 % Anpassung an die Marktlage ca. -124.455,80 

6.3. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert der Liegenschaft EZ 1422 KG 80011 Wenns mit der Anschrift 6473 
Wenns, Bichl 878, beträgt unter Berücksichtigung aller zur Bewertung wichtigen Kriterien, 
wie Widmung, Bebaubarkeit, Bodenbeschaffenheit, dingliche Lasten, Größe, 
Veräußerungszeitpunkt sowie gegebener örtlicher Besonderheiten zum 
Bewertungsstichtag (16.04.2025) gerundet: 
 
 

VERKEHRSWERT 
GERUNDET 

€ 1.120.000,00 
 
 

 

Anmerkung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 

entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen realisiert werden kann, vor allem wenn 

eine Liegenschaft kurzfristig oder unter Zwang veräußert werden soll. Im Zusammenhang mit individueller 

Vorliebe einzelner (z.B. angrenzender Eigentümer) bzw. ein Verkauf ohne Zeitdruck etc., könnten auch höhere 

Preise erzielt werden. Erfahrungsgemäß liegt der zu erzielende Verkehrswert innerhalb einer Streuung von rd. 

+/- 15 % bis 20 % des ermittelten Verkehrswertes.  Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung 

einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 

Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

 
 
Wenns, am 23.05.2025 Der allgemein beeidete und gerichtlich 
 zertifizierte Sachverständige 
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7. BEILAGEN 

• Bescheid AZ: 153-9/F 

• Baubewilligung zur Errichtung eines Wohnhauses vom 07.04.1971 

• Bescheid AZ: 131-9/878/5/2022 

• Baubewilligung Abbruch Gebäude und Neubau Hoteldorfanlage mit 14 Chalets, 
Haupthaus, Badehaus und diverse Nebenanlagen vom 24.02.2022 

• Bebauungsplan und ergänzender Bebauungsplan B62 Bichl - Raich (Plandatum 
12.12.2016) 

• Bescheid AZ: RoBau-2-224/135/2-2017 

• Änderung Flächenwidmungsplan vom 03.07.2017 

• Schreiben Ingenieurbüro Gstrein+Partner über die Machbarkeit der 
Oberflächenentwässerung und der Abwasserentsorgung vom 27.01.2022 

• Geotechnischer Bericht des BM DI Jürgen Ewerz vom 14.12.2017 

• Grundbuchauszug EZ 1422 KG 80011 Wenns vom 19.05.2025 

• Naturkundliche Bearbeitung vom 16.08.2016 

• Ortsplanerische Stellungnahme der Fa. Planalp vom 29.05.2017 

• Vereinbarung über die widmungsgemäße Verwendung der Grundstücke vom 
06.06.2017 
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GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 80011 Wenns                                 EINLAGEZAHL  1422
BEZIRKSGERICHT Imst

*******************************************************************************
Letzte TZ 348/2025
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
  3881       GST-Fläche              7671
             Bauf.(10)                 87
             Landw(10)               7584  Bichl 878
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)
************************************* A2 **************************************
   2  a 1436/2018 Gesellschaftsvertrag 2017-05-10 Zuschreibung Gst 3880 3881
          aus EZ 205
   3  a 1439/2018 Kaufvertrag 2018-05-16 Zuschreibung Gst 3879/2 aus EZ 917
   6  a gelöscht
************************************* B ***************************************
   1 ANTEIL: 1/1
     Chaletdorf-Raich GmbH (FN 480286d)
     ADR: Matzlewald 866/2, Wenns   6473
      a 1326/2018 Kaufvertrag 2017-12-04 Eigentumsrecht
************************************* C ***************************************
   2  a 1665/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von vollstr EUR 330.561,11 samt Zinsen
          5 % pro J aus EUR 32.039,70 seit 2023-10-01
          5 % pro J aus EUR 50.000,-- seit 2023-01-02
          5 % pro J aus EUR 50.000,-- seit 2023-07-02
          5 % pro J aus EUR 50.000,-- seit 2023-07-02
          5 % pro J aus EUR 100.000,-- seit 2023-09-02
          5 % pro J aus EUR 25.959,55 seit 2023-10-17
          samt Kosten EUR 2.580,94 für Menzi Muck Gruppe AG
          (Handelsregister St. Gallen CHE-108.410.069) (8 E 5/24 i)
   3  a 348/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von vollstr. EUR 98.500,00 samt Zinsen in
          Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
          2022-01-29 aus EUR 87.660,00 und samt Zinsen in der Höhe vo
          9,2 Prozentpunkten über dem Basisizinssatz seit 2023-05-31
          aus EUR 10.800,00, Kosten von EUR 4.596,58 samt 4 % Zinsen
          p.a. seit 2025-01-20, Antragskosten von EUR 1.680,72 für
          Tiroler Holzhaus GmbH (FN 217401h)
          (8 E 3/25x)

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************
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